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Öffentliche Bekanntmachung – Zustellung einer Mahnung 

 

Die jetzige Anschrift des Herrn Hüseyin Terlemez, Obere Dorfstraße 56, 32676 Lügde, ist 

unbekannt. 

Dem o.g. ist die Mahnung 128128/ME22.04059 vom 07.06.2022 zuzustellen. 

Ermittlungen nach der jetzigen Anschrift sind ergebnislos verlaufen. Die vorbezeichnete 

Mahnung wird deshalb nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) öffentlich zugestellt. 

Die Mahnung kann in Hameln, in der Stadtkasse der Stadt Hameln, Rathausplatz 1, 

eingesehen werden. 

 

 

Hinweis: 

Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als zugestellt. 

Mit dieser öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für das 

Vollstreckungsverfahren erfüllt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt der 

Stadt Hameln. 

 

 

 

STADT HAMELN                                                                Hameln, den 17.06.2022 

 

Der Oberbürgermeister 

Stadtkasse 

 

gez. Grandt (Kassenleiter) 
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Öffentliche Bekanntmachung – Zustellung einer Mahnung 

 

Die jetzige Anschrift der Frau Bärbel Thomaschewski, Justus-Kiepe-Straße 2, 31785 Hameln, 

ist unbekannt. 

Der o.g. ist die Mahnung 142783/ME22.04130 vom 07.06.2022 zuzustellen. 

Ermittlungen nach der jetzigen Anschrift sind ergebnislos verlaufen. Die vorbezeichnete 

Mahnung wird deshalb nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) öffentlich zugestellt. 

Die Mahnung kann in Hameln, in der Stadtkasse der Stadt Hameln, Rathausplatz 1, 

eingesehen werden. 

 

 

Hinweis: 

Die Mahnung gilt 2 Wochen nach Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als zugestellt. 

Mit dieser öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für das 

Vollstreckungsverfahren erfüllt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt der 

Stadt Hameln. 

 

 

 

STADT HAMELN                                                                              Hameln, den 17.06.2022 

 

Der Oberbürgermeister 

Stadtkasse 

 

gez. Grandt (Kassenleiter) 

 


